
Und wie Sie als Kunde von 
Czepl & Partner davon profi-
tieren.

Nach dem bisherigen Honorarsystem 
wurde anhand der verbrauchten Zeit 
abgerechnet. Die Höhe der zu erwar-
tenden Honorarrechnung war schwer 
abschätzbar und planbar. Jetzt bezahlt 
der Kunde ausschließlich für die im Vor-
hinein geplante Leistung und nicht für 
die Zeit, die unsere MitarbeiterInnen für 
die Leistungserstellung brauchen. Wie 
lange wir für die Erstellung der Leistung 
brauchen, ist für Sie als Kunden mit 
dem neuen Honorarsystem unerheblich, 
wichtig ist die Leistung als solche und 
deren Qualität.

Neben dieser Neuerung haben wir auch 
unsere traditionellen Geschäftsfelder 
Jahresabschluss, Buchhaltung und 
Personalverrechnung in klar definierte 
Leistungsbündel unterteilt. Unsere Kun-
den können für jedes dieser Felder zwi-
schen den drei verschiedenen Paketen 
BASIS, AKTIV oder AKTIV Plus wäh-
len, die sich in ihrem Leistungsumfang 
voneinander unterscheiden. Das Paket 
Basis beinhaltet die grundlegenden 
Leistungen eines Bereiches, die gesetz-
lichen Mindestanforderungen. Das Pa-
ket Aktiv integriert weitere Zusatzlei-
stungen, beispielsweise die kurzfristige 
Erfolgsrechnung in der Buchhaltung, 
das so genannte Herbstgespräch beim 
Jahresabschluss und einen uneinge-
schränkten Telefon- und Email-Support. 
Bei Auswahl dieses Pakets können Sie 

In der vorliegenden Ausgabe unseres Kundenmagazins haben wir versucht aktuelle Themen aufzubereiten. Czepl & Partner hat Grundlegendes 
verändert – die Bündelung sowie die pauschale Abrechnung unserer Leistungen stellt eine absolute Neuerung in der Branche der Wirtschaft-

streuhänder dar. Der Leitartikel dieser Ausgabe gibt Ihnen einen ausführlichen Überblick über dieses neuartige System. Selbstverständlich haben wir uns auch bereits ausführlich mit den 
Neuerungen der letzten Steuerreform auseinandergesetzt – wir haben für Sie ausgesuchte Bereiche kurz und prägnant dargestellt. Da wir in unserem Unternehmensleitbild Familienori-
entierung festgeschrieben haben, werden die steuerlichen Verbesserungen für Familien detaillierter beschrieben.

Das wirtschaftliche Hauptthema unserer Gegenwart ist leider mit dem Wort „Krise“ verbunden. Unser Ansatz für diese Ausgabe war, das Thema aus einer praxisorientierten und optimi-
stischen Perspektive zu bearbeiten. Wir möchten nicht in der Vergangenheit graben, sondern gemeinsam mit 
Ihnen Wege finden, die eine erfolgreiche Zukunft gestalten können.

Wie gewohnt hat RA Mag. Gräf in seinem Gastbeitrag ein wirtschaftsrechtliches Thema dargestellt, das 
jeden Unternehmer etwas angeht. Haftung soll kein „Angstwort“ sein – wer gut informiert handelt, 
braucht davor keine Angst zu haben.

Ein sehr wichtiger Teil unseres Magazins ist unseren Kunden gewidmet – Baumeister Staudinger 
ist eines der erfolgreichsten Unternehmen unserer Region. In dieser Ausgabe erfahren Sie einige 
interessante Details zu diesem Unternehmen.

Viel Freude beim Lesen!		  Czepl & Partner, Fokus7
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uns jederzeit mit Fragen kontaktie-
ren, es fällt dabei kein zusätzliches 
Honorar an. Sollten Ihre Anfragen 
nur im Zug größerer Erhebungen und 
Analysen beantwortet werden kön-
nen oder handelt es sich um ein 

» Fortsetzung auf Seite 2

EDITORIAL

Mag. (FH) Thomas Reiter
Czepl & Partner, Fokus7



... trotz massivem Gegenwind 
und Stumwarnungen? In der 
Diskussion über die gegen-
wärtige wirtschaftliche Ent-
wicklung, die auch medial 
ausgeschlachtet wird, gibt 
es fast kein anderes Thema 
mehr als „die Krise“.

Hat man anfangs vermehrt noch über 
die Finanzkrise gesprochen, ist nun seit 
einigen Monaten bekannt, dass auch 
die österreichische Wirtschaft über alle 
Branchen und Unternehmensgrößen 
hinweg einer Wirtschaftskrise gegen-
übersteht. Am stärksten davon betroffen 
sind (wieder einmal) viele Klein- und 
Mittelbetriebe.

Selbstverständlich steht das Thema 
auch in unserem täglichen Beratungs-
dialog mit Unternehmern quer durch 
die wirtschaftliche Landschaft unserer 
Kunden auf der Tagesordnung. Unser 
einhelliger Eindruck dabei ist, dass die 
bisherigen Auswirkungen in verschie-
denen Branchen in sehr unterschied-
licher Intensität wahrgenommen wer-
den. Noch auffälliger sind jedoch die 
fast gegensätzlichen Einstellungen hin-
sichtlich der aus Sicht der Unternehmer 
zu setzenden Schritte, um die Zukunft 
des eigenen Unternehmens abzusichern 
(oder wiederaufzubauen). Von Ignoranz 
über Resignation bis zur Bereitschaft, 

zu sehr drastischen Maßnahmen zu 
greifen, ist fast alles zu hören.

„Hochsaison“ 
für Berater
Der Titel dieses Artikels lautet „Krise als 
Chance“ – mancher Leser wird vielleicht 
zu sich sagen: „Natürlich preisen uns 
Berater die Krise nun als Chance an, um 
möglichst viele Beratungsprojekte zu 
verkaufen.“ Eine nachvollziehbare Ver-
mutung – es wäre nicht der erste Ver-
such aus einem medial aufgebauschten 
Thema Profit zu schlagen. Dies wür-
de bedeuten, dass Beratungsprojekte 
(meist reine Kosteneinsparungskon-
zepte) „vom Fließband“ produziert wer-
den. Diesen Fehler möchten wir 
jedoch nicht begehen, 
denn genau das ist 
– wie in vielen se-
riösen Artikeln 
zum Thema 
Wirtschafts-
krise 

Wir bieten Ihnen klar definierte Lei-
stungspakete, die Ihnen Transparenz 
der für Sie erbrachten Leistungen er-
möglichen. Es gibt keine unterjährigen 
Preiserhöhungen, es sei denn in Ihrem 
Betrieb ändert sich Grundlegendes. Sie 
wissen im Vorhinein, was Sie für Ihr 
Geld bekommen!

Wir sind gerade dabei allen un-
seren Kunden ein maßgeschneidertes           
Leistungspakete-Angebot zu erstellen. 
Falls wir noch nicht auf Sie zugekom-
men sind – zögern Sie nicht Ihr persön-
liches Angebot von uns einzufordern!

» Fortsetzung von Seite 1

neues Projekt, werden wir Ihnen für 
diesen Auftrag im Vorhinein einen Ho-
norarvorschlag bekanntgeben. Zusätz-
lich zu den Leistungen aus dem Paket 
AKTIV bieten wir im Paket AKTIV Plus 
betriebswirtschaftliche Leistungen 
(z.B. Soll/Ist Vergleich, Branchenver-
gleich, Optimierungsmaßnahmen und 
Strategie,…) an. 

> Wie errechnet sich Ihr Honorar 
nach dem neuen System?

Im Bereich Buchhaltung errechnet sich 
der jährliche Fixpreis aus Ihren durch-
schnittlichen Buchungszeilen und dem
gewählten Paket. 

Für den Bereich Personalverrechnung 
wird der Preis des gewählten Paketes 
mit der Anzahl Ihrer Dienstnehmer 
multipliziert.  Dem Fixpreis für die Er-
stellung des Jahresabschlusses liegt 
eine Pauschale zu Grunde. 

Auch alle  Formen unserer Spezialbera-
tungen, die aufgrund der individuellen 
Anforderungen nicht in den Paketen 
erfasst werden können – etwa die Ein-
richtung eines Controllingsystems in 
Ihrem Unternehmen –  werden Ihnen 
im Vorhinein zu einem Fixpreis ange-
boten.

> Wo liegt Ihr Vorteil?

Die Abkehr von der reinen Zeitverrech-
nung hin zur Produktverrechnung ist 
einzigartig in der Branche der Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater. Wir 
sehen unsere Geschäftspartner nicht 
mehr als Klienten, sondern als Kunden. 
Die Kundenorientierung steht für uns 
im Mittelpunkt. Wir gehen aktiv auf Sie 
zu, um im Vorfeld das für Sie passende 
Leistungspaket auszuwählen. Bei der 
Auswahl des für Sie optimalen Paketes 
sind Ihre betrieblichen Anforderungen 
die Grundlage für unsere Empfehlung.

06/2009AKTUELL

Alles neu? Krise 
als Chance ...

www.czepl.at

BUCHHALTUNG
ALLGEMEIN

Darüber hinaus können Sie folgende Leistungen in Anspruch nehmen:

Für Serviceleistungen, die in Tages- und Halbtagespauschalen abgeglichen werden, steht Ihnen im Monat nach Inan-

spruchnahme der Leistung unser Telefon- und E-Mail-Support zur Verfügung.

Legende: 
UVA … Umsatzsteuervoranmeldung

 
 

ZM … Zusammenfassende Meldung

 
 

ADL … grenzüberschreitende Dienstleistungen im EU-Raum

 
 

BMD … die von uns verwendete Buchungssoftware

 
 

OP … offene Posten

 
 

AfA … Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)

Leistung

Honorar
   erstellten UVA

   bei Abhol-/Zustellservice

400,00  Halbtagespauschale

400,00  Halbtagespauschale

400,00  Halbtagespauschale

80,00  pro Stunde35,00  pro UVA
65,00  pro Stunde35,00  pro Erklärung

10% vom Vergütungsbetrag, mind.100,00  

40,00  bis 20km70,00  bis 50kmab 51 km Sondervereinbarung

Fixhonorar nach Vereinbarung

Fixhonorar nach Vereinbarung

ZUSATZLEISTUNGEN

www.czepl.at

BUCHHALTUNG
ALLGEMEIN

Wählen Sie das optimale Leistungspaket für die Buchhaltung entsprechend 

Ihren Bedürfnissen: Basis / Aktiv / Aktiv plus.

*Falls Beratungsangebot Erfolgs- und Finanzplan gesondert gewählt wurde.

Legende: 
UVA … Umsatzsteuervoranmeldung

 
 

ZM … Zusammenfassende Meldung

 
 

ADL … grenzüberschreitende Dienstleistungen im EU-Raum

 
 

BMD … die von uns verwendete Buchungssoftware

 
 

OP … offene Posten

 
 

AfA … Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)

Um im finanziellen Rahmen einer der oben angeführten Paket-Pauschalen 

bleiben zu können, benötigen wir die Belegaufbereitung Ihrer Buchhaltung 

in Form der Mustermappe Buchhaltung.

Basis

Aktiv

Aktiv plus

   Telefon und E-Mail

    AfA,…)

   wöhnlichen Abweichungen

   Telefon und E-Mail

   AfA,…)

   wöhnlichen Abweichungen   (Inventur, unabgerechnete 

   Leistungen,…)
   Maßnahmenplanung   Prognoserechnung*

LEISTUNGSPAKETE

www.czepl.at

BUCHHALTUNG
ALLGEMEINDie Buchhaltung ist das Nervenzentrum jedes Unternehmens. Hier 

laufen alle wichtigen Daten zusammen: Einnahmen und Ausgaben, 

Anlagevermögen, Lohn- und Gehaltsverrechnung, 

Steuerangelegenheiten.Alle diese Daten geben Auskunft darüber, wie sinnvoll und ertragreich 

Ihre Arbeit war und sie dienen als Grundlage für die Planung des 

kommenden Jahres. Wer sich mit seinen Zahlen auseinandersetzt, 

erkennt Fehlentwicklungen sofort und kann gegensteuern, oder sieht 

sich in seinen Entscheidungen bestätigt.
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zu lesen ist – einer der Hauptgründe für 
die aktuelle Situation. Jahrelang wurden 
weltweit in fast allen Branchen viel zu 
viele vom Fließband produzierte Bera-
tungsprojekte, die oft nur auf Kosten-
einsparungskonzepte reduziert waren, 
verkauft. Das kann für den Kunden und 
damit auch gesamtwirtschaftlich gese-
hen keinen Nutzen stiften.

Konkrete Schritte
Folgende Fragen sind für uns (und ins-
besondere unsere Kunden) im Wesent-
lichen entscheidend:

> Wie kann rasch und strukturiert 
analysiert werden, in welcher 
(Krisen-) Situation sich das Unter-
nehmen befindet? Wie soll darauf 
reagiert werden?

Diese Fragen zu beantworten ist uner-
lässlich, denn je nach Ergebnis richtet 
sich die Notwendigkeit und Sinnhaftig-
keit von Maßnahmen genauso wie das 
Tempo, in dem agiert werden muss. 
Zuerst muss die kurz- und mittelfristige 
Liquidität gesichert sein. Danach wird 
der Blick auf die Ertragslage gerichtet, 
und in weiterer Folge ist die mittel- und  
langfristige strategische Ausrichtung 
des Unternehmens zu beleuchten. Wie 
zahlreiche Befragungen und auch un-
sere Erfahrungen zeigen, sinkt die Be-
reitschaft etwas (mit oder ohne externe 
Beratung) zu verändern leider ab dem 
Zeitpunkt, ab dem kurzfristig keine Be-
drohung mehr ersichtlich ist. Die gegen-
wärtige Wirtschaftskrise wird ein derar-
tiges Verhalten nicht mehr verzeihen. 

Am Beispiel des 
geänderten Kredit-
vergabeverhaltens 
der Banken ist klar 
ersichtlich, dass zu-

künftig für eine Finanzierungszusage 
mehr erforderlich sein wird als eine 
positive Eigenkapitalquote und gutes 
Einvernehmen mit dem zustän-
digen Kundenbetreuer.

Die oben dargestellte Ab-
bildung zeigt, ab welchem 
Zeitpunkt Banken in 
der Regel Finanzie-
rungen nicht mehr 
gewähren und für 
die bestehenden 
Schulden meist 
z u s ä t z l i c h e 
S icherhe i ten 
fordern. Um 
diese Situa-
tion 

zu ver-
meiden gibt 

es nur eine 
einzige Lösung:

• Frühzeitige strate-
gische Planung (Nutzung 

der eigenen Kernkom-
petenzen in Verbindung mit 

Marktchancen)
• Ständiges Hinterfragen der eigenen 

Geschäftsmodelle
• Straffe Erfolgs- und Finanzplanung
• Einbindung eines Controllingsystems 
in die tägliche Führungsarbeit

Zumeist ist von Unternehmern zu hö-
ren, dass diese Maßnahmen nur große 
Unternehmen brauchen und auch nur 
von diesen finanziert werden könnten. 
Dem ist entschieden entgegenzuhalten, 
dass in Zukunft diese „Arbeit“ auch von 
Kleinunternehmern dringend zu erledi-
gen ist. Ohne zusätzlichen Aufwand (an 
Zeit und Geld) ist ein derartiger Prozess 
sicher nicht durchzuführen. Allerdings 
lassen sich nutzenbringende Strategie-
Entwicklungsberatung sowie betriebs-
wirtschaftliche Planung sehr wohl mit 
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leistbaren Mitteln durchführen. Es ist 
nur eine Frage der Fokussierung auf 
die wesentlichen Bereiche. An aufge-

blähten Konzepten hat niemand In-
teresse – eine sorgfältige Analyse 
des Bedarfs garantiert Nutzen 
und spart Zeit sowie Geld (sowohl 
interne Personal- als auch exter-

ne Beratungskosten).

Nichts zu tun oder weiter-
hin nur über Kosteneinspa-

rungen nachzudenken, wird 
ganz einfach zu wenig sein, 

um, egal in welcher Unter-
nehmensgröße oder Branche, 
während und insbesondere 
nach der Wirtschaftskrise er-
folgreich zu sein.

Sollte jedoch der Zeitpunkt, 
zu dem rechtzeitig strategische 

Änderungen helfen, übersehen 
worden sein, sind rasche Sanie-

rungsmaßnahmen unter Berücksichti-
gung der insolvenzrechtlichen Bestim-
mungen angesagt. Dies ändert aber 
nichts daran, dass nach (bzw. bereits 
während) der Wiederherstellung der 
Überlebensfähigkeit nur eine strate-
gische Neuausrichtung ein Unterneh-
men nachhaltig erfolgreich wirtschaf-
ten lassen kann.

> Wie wird im Unternehmen 
Bewusstsein dafür geschaffen, 
dass Handlungsbedarf besteht und 
somit Veränderungsbereitschaft 
geweckt (ohne im selben Atemzug 
an Kündigungen, Konkurs, etc. zu 
denken)?

In unserer heutigen Gesellschaft wird 
zwar sehr viel über Veränderungen ge-
sprochen – wirklich verändern möch-
te sich selbst aber erfahrungsgemäß 
kaum jemand. Dabei ergeht es uns 
allen prinzipiell ähnlich. Wie oben kurz 
dargestellt, ist es aber unumgänglich, 
einschneidende Veränderungen in 
Gang zu setzen. Selbst wenn manche 
Unternehmer die Notwendigkeit für 
Veränderungen erkannt haben und 
dazu auch bereit sind, heißt das noch 
lange nicht, dass MitarbeiterInnen, Fa-
milie, Lieferanten, KundInnen und wer 
auch immer davon betroffen ist, dies 
mittragen und somit nicht verhindern.

Es erscheint daher logisch, bei der Er-
arbeitung von Zukunftsfragen die Aus-
wirkungen auf sämtliche Betroffene zu 
bedenken und dies im Entwicklungs-
prozess entsprechend zu berücksich-
tigen. Das erfordert eine professionelle 
Begleitung des Beratungsablaufs.

Auszeiten nehmen – 
Gemeinsam nachdenken 
– Zukunft gestalten
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Bera-
tung anzubieten, die eine fokussierte 
und ganzheitliche Vorgehensweise bei 
Strategie-Entwicklungsprozessen ga-
rantiert. In unserem Beraternetzwerk 
Fokus7 sind wir in der Lage, (betriebs-)
wirtschaftliches Fachwissen und me-
thodische Beratungswerkzeuge mit 
psychologischen Aspekten zu verbin-
den. Die Begleitung nach der Erarbei-
tung einer Unternehmensstrategie in 
Form von betriebswirtschaftlichen Pla-
nungen, (steuer-)rechtlichen Lösungen 
sowie ein laufendes Controlling gehö-
ren ebenso zu unserem Beratungs-
spektrum. 

Sollte der wirtschaftliche Druck bereits 
sehr groß sein und sind daher rasche 
Maßnahmen erforderlich, stehen un-
sere Sanierungsexperten rasch und 
schlagkräftig zur Seite. Parallel zur 
Herstellung der kurz- und mittelfri-
stigen Zahlungsfähigkeit arbeiten wir 
bereits gemeinsam mit Ihnen an der 
nachhaltigen Sicherung des Unterneh-
menserfolgs.

Veränderung und Innovation sind keine 
lästige Belastung sondern spannende 
Aspekte des Unternehmer-Seins. Neh-
men wir gemeinsam die Herausforde-
rungen der gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Situation an und gestalten wir 
unternehmerische Zukunft aktiv!

Kontaktperson:
Mag. (FH) Thomas Reiter
(thomas.reiter@fokus7.at)

Abb. aus „ Finanzierung mittelständischer Unternehmen“, Müller et al., Vahlen 2006

DATEN UND FAKTEN

Gegründet 2007
Sieben Gesellschafter 
aus sieben verschiedenen Branchen:
• Dr. Heimo Czepl
• Mag.(FH) Thomas Reiter
• Mag. Hartmut Gräf
• Christian Weixlbaumer
• Mag. Martin Sattlberger
• Armin Ramsebner
• Stefan Lacheiner

Geschäftsfelder:
Unternehmensgründungen und -übergaben, 
Unternehmenssanierungen, Fokus7-Akademie

Referenzprojekte: 
ACA GmbH, PEMAS, Pastarro GmbH

www.fokus7.at, office@fokus7.at
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österreichische Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz einschlägig:

Das österreichische Verbandsverant-
wortlichkeitsgesetz BGBl  I  151/2005 
(VbVG, Unternehmensstrafgesetz) regelt 
die Haftung von Unternehmen (Verbän-
den) für Taten ihrer Mitarbeiter bzw. Ent-
scheidungsträger,  wenn diese Pflichten 
verletzt haben, die das Unternehmen 
betreffen. Haften kann aber auch eine 
natürliche Person mit einem maßgeb-
lichen Einfluss auf das Unternehmen.

Ein Unternehmen wird diesbezüglich 
dann zur Haftung herangezogen, wenn 
die Straftat der natürlichen Person (Mit-
arbeiter, Entscheidungsträger) dem Un-
ternehmen zugerechnet werden kann. 
Dies ist dann der Fall, wenn entweder 

• die Straftat zugunsten des Unterneh-
mens begangen wurde (z. B. bei Vermö-
gensdelikten) oder 
• Pflichten verletzt wurden, die das Un-
ternehmen treffen. Derartige Pflichten 
ergeben sich aus Gesetzen, Verord-
nungen und Bescheiden (Arbeitsschutz-
bestimmungen, Gewerbeordnung, 
Betriebsanlagengenehmigungen etc.) 
sowie zivilrechtlichen Vereinbarungen 
z. B. mit Kunden,  somit aus der gesam-
ten Rechtsordnung.

Neben anderen Sanktionen sieht das 
VbVG insbesondere die möglicherweise 
besonders schwerwiegende Geldbuße 
vor. Diese bemisst sich am Jahresertrag 
des Unternehmens und kann eine Höhe 
von max.  1,8 Mio Euro betragen. Diese 
Geldbuße ist steuerlich nicht absetzbar, 
normalerweise nicht von einer Haft-

pflichtversicherung abgedeckt und darf  
auch im Normalfall vom verantwort-
lichen Mitarbeiter oder Entscheidungs-
träger nicht zurück verlangt werden.

Zum Beispiel 1
Aufgrund des Fehlens des betreffenden 
Mitarbeiters bei der Sicherheitsunter-
weisung kann der Unternehmensführung 
bzw. dem Vorgesetzten des betreffenden 
Mitarbeiters der Vorwurf gemacht wer-
den, dass nicht kontrolliert wurde, ob je-
der Mitarbeiter  die Sicherheitsunterwei-
sung erhalten hat. Dies, obwohl strenge 
Arbeitsschutzbestimmungen bestehen 
bzw. kein entsprechendes betriebliches 
Mitarbeiter-Kontrollkonzept vorliegt. 
Daraus kann sich bereits eine folgen-
schwere Haftung des Unternehmens ge-
mäß dem VbVG ergeben. 

Zum Beispiel 2
Die Unternehmensführung bzw. der Vor-
gesetzte hat  eine ausreichend struk-
turierte und regelmäßige Kontrolle des 
Mitarbeiters unterlassen, obwohl  der 
Umgang mit Kundengeldern und diesbe-
züglich eine strenge zivilrechtliche Ver-
antwortung gegenüber dem Kunden dies 
geboten hätte. Ein Kontroll- und Über-
wachungssystem war  nicht eingerich-
tet. Hier ist ebenfalls eine folgenschwere 
Haftung des Unternehmens gemäß dem 
VbVG wahrscheinlich!

Die Konsequenz 
Eine massive Geldbuße, welche je nach 
Höhe eine wirtschaftliche Existenzge-
fährdung des Unternehmens bedeuten 
kann!

Prävention
Es ist daher jedem Unternehmen, auch 
bzw. gerade  wenn es sich um ein Klein- 
oder Mittelunternehmen handelt, drin-
gend anzuraten, gemeinsam mit einem 
Rechtsberater (z. B. Rechtsanwalt) ein 
Risikomanagement zu erarbeiten. Denn 
ein Unternehmen muss im Ernstfall 
nachweisen können, dass alle nötigen 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen getroffen wurden, um eine 
Straftat durch einen Mitarbeiter zu ver-
hindern.

Mag. Hartmut Gräf
Rechtsanwaltskanzlei Gräf, 
Fokus7
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Baumeister Staudinger – Baumeisterlicher ERfolg

Seit über 30 Jahren ist die Staudinger Bau GmbH       
erfolgreich im Baugewerbe tätig. Abzulesen ist dieser 
Erfolg am stetig wachsenden Jahresumsatz, der ge-
stiegenen Anzahl der MitarbeiterInnen und am ausge-
zeichneten Ruf, den das Unternehmen in der Region 
genießt.

Die Firma Staudinger zeichnet sich durch  korrekte 
Auftragsabwicklung, genaue Termineinhaltung, ein 
Höchstmaß an Qualität und erstklassige Mitarbeite-
rInnen aus. So ist es etwa möglich, dem Kunden die 
Fertigstellung eines Rohbaus innerhalb von drei Wo-
chen zu garantieren. Der Mensch mit seinen Wohnbe-
dürfnissen steht für Baumeister Staudinger im Mittel-
punkt und nicht die Abwicklung des bloßen Projekts.  
Diese Firmenphilosophie spüren die Bauherren und 
sind begeistert. Auch das „Alles aus einer Hand“-Kon-
zept, das alle Leistungen von der Bauplatzbesichtung 
bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens umfasst, fin-
det großen Anklang bei den KundInnen.

Auf die Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen 
wird großen Wert gelegt und man ist stolz, im eige-
nen Betrieb ausgebildete Baupoliere zu beschäftigen. 
So wurde dem Unternehmen der Titel „Bester Lehr-
lingsausbilder von Oberösterreich im Baugewerbe“ 
verliehen. Im Jahr 2008 sind der Baustoffhandel, der 
Baumarkt und das Büro in das neue Firmengebäude 

in der Scharnsteiner Straße in Pettenbach übersiedelt. 
Das neue Gebäude setzt in punkto Architektur, Ener-
gieeffizienz und Statik neue Maßstäbe in der Region.

DATEN & FAKTEN

Standort		  Scharnsteiner Straße 12,
		  4643 Pettenbach

Mitarbeiter		  derzeit 80, davon 12 Lehrlinge

Jahresumsatz 		  ca. 7 Mio. Euro

Kernkompetenzen	 Stahlbetonbau, Rohbauten,
		  Wohnbau, Objektbau,
		  Eisenbiegerei

1977 übernahm Bmst. Franz Staudinger 
den Betrieb von Bmst. Ing. Hugo Waldmann.
Seit 1978 von Czepl & Partner bestens 
betreut und beraten. 
1999 Eröffnung eines zusätzlichen 
Bau- und Heimwerkermarktes.
2008 Neubau von Baumarkt 
und Bürogebäude.

Unternehmen 
und ihre 
haftung

Wichtig insbesondere für Ge-
schäftsführer und Eigentü-
mer oder Gesellschafter von 
Unternehmen!

Beispiel 1
In einem Unternehmen passiert ein Un-
fall. Aufgrund einer Nachlässigkeit eines 
Mitarbeiters werden mehrere Personen 
schwer verletzt. Der betreffende Mitar-
beiter war bei der letzten Sicherheits-
unterweisung  nicht anwesend. Für 
die Schadenersatz- und Schmerzens-
geldansprüche besteht im Unternehmen 
eine Haftpflichtversicherung. Der nach-
lässige Mitarbeiter kommt wegen des 
Strafdeliktes der schweren Körperver-
letzung vor Gericht.

Beispiel 2
Ein leitender Angestellter eines Dienst-
leistungsunternehmens zweigt Kun-
dengelder ab. Aufgrund nicht ordentlich 
strukturierter  Kontrolle durch den Vor-
gesetzten bzw. die Geschäftsführung 
kann  dieser Mitarbeiter über mehre-
re Monate Gelder unterschlagen. Erst 
durch den  Anruf eines Kunden bei der 
Geschäftsführung kommen die Malver-
sationen ans Licht und der Mitarbeiter 
in Haft. 
 
Kann es für das Unternehmen eben-
falls strafrechtliche Konsequenzen 
geben? Ja!  Hier ist insbesondere das 
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Familienförderung NEU
Im Rahmen des nunmehr be-
schlossenen Steuerreform-
gesetzes 2009 wurden einige 
Maßnahmen zur steuerlichen 
Entlastung von Familien mit 
Kindern umgesetzt. 
 
Im Rahmen des nunmehr beschlos-
senen Steuerreformgesetzes 2009 wur-
den einige Maßnahmen zur steuerlichen 
Entlastung von Familien mit Kindern 
umgesetzt. Anhand der folgenden Über-
sicht  können Sie sich Klarheit darüber 
schaffen, welche Punkte auf Sie zutref-
fen und welche neuen Möglichkeiten 
Ihnen entstehen.

Kinderabsetzbetrag – 
Unterhaltsabsetzbetrag
Die Erhöhung des Kinderabsetzbetrages 
mit Wirkung zum 1. 1. 2009 von EUR 
50,90 auf EUR 58,40 pro Monat und Kind 
kommt jedem zu Gute, der für ein Kind 
Familienbeihilfe bezieht. Die Anpassung 
erfolgt automatisch, der Absetzbetrag 
wird weiterhin zusammen mit der Fami-
lienbeihilfe ausbezahlt. Auch der Unter-
haltsabsetzbetrag, der Müttern oder Vä-
tern zusteht, die Alimente zu bezahlen 
haben, wurde um rund 14,5% angeho-
ben. Dieser erhöhte Absetzbetrag ist bei 
der Einkommensteuererklärung oder 
Arbeitnehmerveranlagung erstmals für 
das Jahr 2009 zu beantragen.

Kinderfreibetrag
Dieser Freibetrag wurde NEU eingeführt 
und steht allen Steuerzahlern zu, denen 
im betreffenden Kalenderjahr (zum er-
sten Mal im Jahr 2009) für mehr als 6 
Monate der Kinderabsetzbetrag (d. h. 
Anspruch auf Familienbeihilfe) zusteht. 

Der Freibetrag beträgt EUR 220,- pro 
Jahr und Kind und vermindert die Be-
messungsgrundlage für die Lohn- bzw. 
Einkommensteuerberechnung. Es be-
steht auch die Möglichkeit, den Freibe-
trag zwischen zwei Elternteilen aufzu-
teilen – dann steht jedem Elternteil ein 
Betrag von je EUR 132,- pro Jahr und 
Kind zu. Das bedeutet: Sollten beide El-
tern steuerpflichtige Einkünfte haben, 
kann es, abhängig von der jeweiligen 
Höhe des Einkommens, günstiger sein 
den Freibetrag zu teilen. Achtung: eine 
Vergleichsrechnung vor Beantragung 
des Freibetrags in der Einkommensteu-
ererklärung bzw. Arbeitnehmerveranla-
gung ist zu empfehlen!

Absetzbarkeit von Kinder-
betreuungskosten 
Erstmals für das Jahr 2009 besteht 
auch die Möglichkeit tatsächlich an-
gefallene Kosten für die Betreuung der 
Kinder steuerlich abzusetzen. Folgende 
Kriterien sind zu beachten:

• Die Regelung gilt nur für betreute Kin-
der, die zum 1. 1. des Jahres das 10. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
• Anspruch auf Kinderabsetzbetrag oder 
Unterhaltsabsetzbetrag (d. h. auch Ali-
mente zahlende Eltern können bei Ko-
stentragung der Betreuung den Betrag 
absetzen) muss für mindestens sechs 
Monate im betreffenden Kalenderjahr 
bestanden haben.
• Es gilt ein Höchstbetrag von EUR 
2.300,- pro Jahr und Kind – Ansatz bei 
den außergewöhnlichen Belastungen 
ohne Selbstbehalt in der Einkommen-
steuererklärung bzw. Arbeitnehmerver-
anlagung.

• Bei Zuschuss durch den Arbeitgeber 
ist dieser abzuziehen – der Höchstbetrag 
wird dadurch jedoch nicht geschmälert.
• Es werden nur Kosten anerkannt, die 
an private oder öffentliche Kinderbetreu-
ungseinrichtungen oder an pädagogisch 
qualifizierte Personen geleistet werden.

Kinderbetreuungs-
zuschuss
Neu ist auch die Möglichkeit, dass Ar-
beitgeber an ArbeitnehmerInnen einen 
steuerfreien Zuschuss zu den Kosten 
für die Kinderbetreuung gewähren kön-
nen. Der Zuschuss ist beim Empfänger 
steuer- und sozialversicherungsfrei und 

der Arbeitgeber kann die Zahlung als 
Betriebsausgabe geltend machen. Fol-
gende Kriterien sind zu beachten:
• Es gelten die oben genannten Krite-
rien hinsichtlich der Absetzbarkeit von 
Betreuungskosten, jedoch besteht beim 
Zuschuss eine Obergrenze von EUR 
500,- pro Kind und Jahr.
• Gegenüber dem Arbeitgeber muss 
eine Erklärung abgegeben werden, dass 
die Voraussetzungen für den steuer-
freien Zuschuss gegeben sind.

AKTUELL

Auftrag-
geberhaftung 
in der Bau-
wirtschaft
In der letzten Ausgabe unseres Kundenma-
gazins Hoch³ haben wir Sie über die Funk-
tionsweise der neuen Auftraggeberhaftung 
für Sozialversicherungsbeiträge und Um-
lagen informiert. Da das DLZ (Dienstlei-
stungszentrum) der Wiener Krankenkasse 
die technische Umsetzung bis 30. 6. 2009 
nicht fertig stellen kann, wird der Beginn 
der Auftraggeberhaftung auf 1. 9. 2009 
verschoben. Dies ändert aber nichts an 
unserer Empfehlung, so rasch als möglich 
eine Eintragung in der HFU-Liste zu bean-
tragen, damit Sie von den Vorteilen der Auf-
nahme in die Gesamtliste der haftungsfrei-
stellenden Unternehmen (HFU) profitieren!

Vorteile
• Wettbewerbsvorteil gegenüber Unterneh-
men, die nicht in der HFU Liste eingetragen 
sind
• Keine zeitverzögerte Auszahlung des 
Werklohnes durch Auftraggeber

triebenen Unternehmens, Haftungsüber-
legungen, Sozialversicherungsfragen, 
Finanzierungsüberlegungen und Vermö-
gensgestaltung insbesondere im Familien-
kreis. Einen Teilaspekt stellen auch steuer-
liche Überlegungen dar. Dies ist insofern von 
großer Bedeutung, als in der Praxis häufig 
der Fehler zu beobachten ist, dass Rechts-
formänderungen aus ausschließlich steuer-
lichen Gründen stattfinden. Dies führt in den 
Folgejahren meist zu großem „Bauchweh“. 

Durch die Steuerreform 2009 hat sich fol-
gende wesentliche Änderung ergeben: Der 
bisherige zehnprozentige Freibetrag für in-
vestierte Gewinne, der ausschließlich auf 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner begrenzt 
war, wird ab 2010 in „Gewinnfreibetrag“ 
umbenannt und auf 13 % erhöht. Bis zu 
einem Gewinn von EUR 30.000 steht dieser 
neue Freibetrag insbesondere allen Einzel-
unternehmen und natürlichen Personenge-
sellschaftern, unabhängig von der Gewin-
nermittlungsart zu. Dieser Freibetrag ist 
nicht an eine Investition gebunden – darüber 
hinaus kann nach wie vor ein investitionsbe-
dingter Freibetrag geltend gemacht werden. 
In den Medien wird dies als „13. und 14. Ge-
halt für den Unternehmer“ bezeichnet.

Geht man von der theoretischen Überle-
gung aus, dass immer alle erzielten Ge-
winne zu 100 % entnommen werden, würde 
die GmbH erst ab einem Gewinn von EUR 
866.000 steuerliche Vorteile gegenüber 
einem Einzelunternehmen erzielen. Belässt 
der Unternehmer hingegen theoretisch alle 
Gewinne im Unternehmen, werden mit der 
GmbH schon ab einem Gewinn von EUR 
92.000 steuerliche Vorteile erzielt. Somit 
sollte – durch die Steuerreform 2009 ver-
stärkt – jedenfalls eine kontinuierliche Un-
ternehmensplanung erfolgen, um abschät-
zen zu können, welche Rechtsform für Sie 
aus steuerlichen Überlegungen optimal ist. 
Sollte sich dies erst im Laufe eines Ge-
schäftsjahres abzeichnen, besteht immer 
noch die Möglichkeit einer rückwirkenden 
Umgründung.

Wir stehen Ihnen bei der Erstellung einer 
aussagekräftigen Unternehmensplanung 
sowie der Beurteilung der daraus abzulei-
tenden Schlussfolgerungen gerne zur Verfü-
gung. Übrigens: Durch die Erstellung einer 
vollständigen Unternehmensplanung haben 
Sie gleichzeitig die Basis für Ihr Controlling 
in Händen, das für Ihre Hausbank ebenfalls 
interessant ist.

Antragsformular: 
http://www.wgkk.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&c
trl:window=wgkkportal.channel_content.cmsWindow&p_
menuid=68283&p_tabid=5

Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Näch-
ster Vortrag von Dr. Heimo Czepl zu diesem 
Thema am 15. Juni ab 16.00 Uhr in der 
WKO Kirchdorf.

Rechtsform-
wahl und 
Steuer-
reform 2009
Als UnternehmerIn sollte man sich immer 
wieder fragen, ob die derzeitige Rechtsform 
nach wie vor die passende für das betrie-
bene Unternehmen darstellt. Die Palette an 
Möglichkeiten ist dabei breit:  vom Einzel-
unternehmer über lose Formen der Zusam-
menarbeit (z.B. GesBR), Personengesell-
schaften mit und ohne Haftungsbegrenzung 
bis hin zu Kapitalgesellschaften.

Als Entscheidungsgrundlagen für eine 
Rechtsformwahl dienen die Art des be-



mit seinen spannenden Ausführungen 
über seine Laufbahn im Motorsport, sei-
ne langjährige Freundschaft mit Red Bull 
Chef Dietrich Mateschitz und seiner Le-
benseinstellung: „Ohne Ehrlichkeit in Sport 
und Wirtschaft ist langfristig kein Erfolg zu 
halten.“ 

Ebenfalls mit dabei: Hannes Trinkl, Ab-
fahrtsweltmeister, BRR Gesellschafter und 
langjähriger Freund von „Mundl“ Baum-
schlager. Das Veranstaltungsteam Fokus7 
stellte einen Gutschein für eine Mitfahr-
gelegenheit mit Raimund Baumschlager 
in seinem Rallyeauto Skoda Fabia Super 
2000 zur Verfügung. Der Gutschein wurde 
unter den Gästen verlost. Glücklicher Ge-
winner ist Herr Johannes Schmid. Kulina-
risch verwöhnt wurden die Gäste von Frau 
Reingruber und Ihrem Cateringservice.

Schnell und erfolgreich – 
Rallyestaatsmeister Raimund 
Baumschlager

Czepl & Partner Steuer- und 
Unternehmensberatungs GmbH
Dr. Gaisbauer-Str. 7, 4560 Kirchdorf/Krems
Tel. +43(0)7582/62043-0, Fax +43(0)7582/62043-26
office@czepl.at, www.czepl.at
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Am Abend des 28. Mai fand zum ersten 
Mal das Fokus7 Forum in den Räumlich-
keiten der Dr. Gaisbauer-Straße 7 statt. Mit 
dieser regelmäßigen Abendveranstaltung, 
geplant sind drei bis vier Veranstaltungen 
pro Jahr, möchte Fokus7 interessante 
Persönlichkeiten ins Kremstal holen, um 
seinen KundInnen und FreundInnen einen 
informativen und unterhaltsamen Abend 
zu bieten. Eröffnet wurde die neue Veran-
staltungsreihe mit dem 7-fachen öster-
reichischen Rallyestaatsmeister Raimund 
Baumschlager, Gesellschafter der Baum-
schlager Rallye & Racing GmbH. Herr 
Baumschlager fesselte die Anwesenden 

RELAUNCH³-
ERÖFFNUNGS-

EVENT

Ein gelungener Abend war das Event 
Relaunch³ anlässlich der Eröffnung un-
seres neuen Firmengebäudes, zu dem 
am 27. Februar  300 Gäste und Mitarbei-
terInnen samt Familienangehörigen ge-
kommen waren. Das Motto des Abends 
„Relaunch³“ stand für das gemeinsame 
Unterfangen, die drei Unternehmen Cze-
pl &Partner, Rechtsanwalt Gräf und das 
Netzwerk Fokus7 unter einem Dach un-
terzubringen und damit Synergie-Effekte 
für die KundInnen zu schaffen. 

Eingestimmt auf einen ereignisreichen 
Abend wurden die Gäste von einer 
Lichtshow an der Fassade des kubus-
förmigen Gebäudes. Große Scheinwer-
fer projizierten die Firmenlogos an die 
Außenfassade des innovativen Baus. Der 
Kabarettist Christian Hölbling alias „Hel-
fried“ führte mit einer unkonventionellen 
und gelungenen Moderation durch den 
Abend. Gemeinsam mit Dr. Heimo Cze-
pl begrüßte er bei köstlichem Beeren-
punsch die Gäste und lud zum Rund-

gang durch das neue Bürogebäude ein. 
Anschließend wechselte die Abendge-
sellschaft per Shuttle-Service in die Aula 
des Bundesschulzentrums Kirchdorf. 
Dort konnten die Gäste einige „Schman-
kerl“ aus dem Leben der Chefitäten Dr. 
Heimo Czepl, Mag. (FH) Thomas Reiter, 
Dr. Wolfgang Czepl und Rechtsanwalt 
Mag. Hartmut Gräf erfahren, die ihnen 
Helfried in seiner humorvollen Vorstell-
runde entlockte. Ein Auszug aus seinem 
aktuellen Kabarettprogramm rundete 
den offiziellen Teil des Abends ab.

Kulinarisch verwöhnt wurden die Fei-
ernden vom Catering-Service Martina 
Reingruber, deren Flying Buffet nicht nur 
hervorragend mundete, sondern auch 
einen wahren Augenschmaus darstell-
te. Für die musikalische Umrahmung  
sorgte die Band „Little Big Giant“ aus 
Wartberg.

v. l.: Hannes Trinkl, Dr. Heimo Czepl, 
Mag. (FH) Thomas Reiter, Mag. Hartmut Gräf, 
LAbg. Wolfgang Schürrer

Wissen macht erfolgreich
Wir gratulieren unserer Kollegin Christa Brunner zu 
ihrer mit Auszeichnung abgeschlossenen Prüfung zur 
staatlich geprüften Buchhalterin.

Christa Brunner
Buchhaltung

ACHTUNG! Bis spätestens 30. Juni 2009 müssen die 
neuen Einkommenssteuertarife rückwirkend bis zum 1. 1. 
2009 übernommen werden.
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chnung 

NEWS

FOKUS7-FORUM       Ein Abend mit exklusiven Vortragenden für exklusive Gäste!

Raimund Baumschlager mit Johannes Schmid, dem 
glücklichen Gewinner der Mitfahrgelegenheit.

Vorsteuerrückerstattung im Ausland für 2008
Alle Jahre wieder und doch in der gewohnten Form, letztmalig ist auf den 30. Juni hinzu-
weisen. Bis zu dieser nicht verlängerbaren (!) Frist müssen österreichische Unternehmer 
in den EU-Mitgliedstaaten, der Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen allfällige Vor-
steuerrückerstattungsanträge für in den genannten Staaten im Jahr 2008 in Rechnung 
gestellt bekommene Umsatzsteuern eingereicht haben. Lediglich in Belgien besteht eine 
deutlich längere Frist. Dabei sind die im jeweiligen Staat vorgesehenen amtlichen For-
mulare (in der Regel in der jeweiligen Landessprache) zu verwenden. Den ausgefüllten 

Formularen sind die Originalrechnungen und eine Unternehmerbeschei-
nigung des Betriebsfinanzamtes beizulegen. Die Bestellung eines 

lokalen Fiskalvertreters ist bei größeren Vorsteuererstattungen zu 
empfehlen. Welche Vorsteuern rückerstattet werden können, richtet 
sich nach den jeweiligen umsatzsteuerlichen Vorschriften in den 
einzelnen Ländern. Beschränkungen betreffen dabei regelmäßig 

u.A. Verpflegungs- und Bewirtungsaufwendungen, Repräsentations-
kosten, PKW-Aufwendungen usw.

In Deutschland ist zu beachten, dass der Vergütungsantrag nur dann als rechtzeitig gestellt 
gilt, wenn er beim Bundeszentralamt für Steuern spätestens am 30. Juni 2009 eingegan-
gen ist. Risiken für Verzögerungen am Postweg trägt hier der antragstellende Unternehmer. 
Wichtig ist auch, dass in Deutschland die Vergütungsanträge vom Unternehmer (d.h. vom 
Inhaber oder bei einer GmbH vom Geschäftsführer) eigenhändig zu unterschreiben sind, 
Prokuristen gelten gegenüber der deutschen Finanz nicht als vertretungsberechtigt. Auch 
die Unterzeichnung durch einen Bevollmächtigten (z.B. Steuerberater) ist in Deutschland 
nicht ausreichend.

Für ausländische Unternehmer, die in Österreich eine Vorsteuerrückerstattung beantragen 
wollen, ist das Finanzamt Graz-Stadt zuständig. Mit Ende 2009 tritt übrigens das bishe-
rige Vorsteuerrückerstattungsverfahren außer Kraft. Ab 1.1.2010 werden die Erstattungs-
anträge für andere EU-Mitgliedsstaaten über FinanzOnline eingereicht werden können. 

Vorst
euer 

in der 

EU


